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CHECKLISTE: STOLPER- UND STURZGEFAHREN BEI 
BAUARBEITEN
Rund ein Viertel aller Arbeitsunfälle sind Stolper- und Sturzunfälle. Besonders gefährdet sind Beschäftigte auf Baustellen, wo häufiges Improvisieren – entweder aus Nachlässigkeit oder wegen mangelnder Organisation – an der Tagesordnung ist: Oft finden sich dort z. B. defekte Aufstiege, um die sich niemand kümmert, Material ist so abgelegt, dass der Nächste darüber stolpern kann, Bodenöffnungen werden nicht beseitigt oder gekennzeichnet etc. Prüfen Sie darum bei allen Bauarbeiten, ob die nötigen Schutzvorkehrungen gegen Unfallgefahren dieser Art umgesetzt sind – mit dieser Checkliste vergessen Sie dabei nichts Wichtiges.

	Checkliste: Stolper- und Sturzgefahren bei Bauarbeiten erkennen und vorbeugen
	Ja
	Nein

	Bauliche Sicherheitsvorkehrungen

	1.
	Werden bei Arbeiten mit Absturzgefahren ausreichende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten (Seiten-, Anseilschutz, Fanggerüste)?
	□
	□

	2.
	Sind Bauteile, die vom Auflager abrutschen können, und Flächen mit Durchtrittsgefahren durch geeignete Maßnahmen gesichert?
	□
	□

	3.
	Werden gefährliche Bodenunebenheiten und kleinere Bodenöffnungen immer sofort geschlossen oder abgeschrankt?
	□
	□

	4. 
	Sind alle temporären Verkehrswege auf den Baustellen (Gerüste, Leitern) sicherheitsgerecht ausgeführt?
	□
	□

	5.
	Werden beim Erstellen von temporären Wegen die Witterungsverhältnisse berücksichtigt (Wind, Regen, Schnee)?
	□
	□

	6.
	Sind Kabel, Leitungen und Schläuche so geführt, dass sie nicht auf Verkehrswegen liegen oder – wenn dies nicht möglich ist – mindestens gut sichtbar gekennzeichnet und geschützt sind?
	□
	□

	7.
	Haben alle Treppen auf der Baustelle einen Seitenschutz?
	□
	□

	8.
	Sind alle Arbeitsplätze soweit wie möglich über sichere Zugänge erreichbar (z. B. über Treppen statt Leitern)?
	
	

	9.
	Sind die Gehwege und die Zugänge jederzeit frei von Hindernissen?
	
	

	10.
	Sind die Einrichtungen zum Überbrücken von Niveauunterschieden trittsicher und rutschfest (z. B. mit Querstreben versehen)?
	□
	□

	11.
	Können alle Gehwege auf der Baustelle auch bei Dunkelheit sicher begangen werden?
	□
	□

	12.
	Sind alle Arbeitsplätze und Verkehrswege auf der Baustelle angemessen beleuchtet?
	□
	□

	Organisatorische Maßnahmen

	13.
	Werden Gerüste erst benutzt, wenn sie vom Ersteller auf der Baustelle geprüft und freigegeben worden sind (Übergabeprotokolle)?
	□
	□

	14.
	Werden Gerüste nach potenziell schadensauslösenden Ereignissen, die ihre Sicherheit beeinträchtigen können (z. B. Sturm), vor der erneuten Benutzung durch eine befähigte Person (des Gerüsterstellers) geprüft?
	□
	□

	15.
	Werden Anlegeleitern nur für Arbeiten eines geringen Umfangs (maximal 2 Stunden) verwendet, bei denen keine Werkzeuge oder Materialien von mehr als 10 kg Gesamtgewicht mitgeführt werden?
	□
	□

	16.
	Werden alle Beschäftigten vor der Arbeitsaufnahme über Stolper- und Sturzgefahren sowie die Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren unterwiesen?
	□
	□

	17.
	Ist auf der Baustelle ein Verantwortlicher (z. B. Sicherheitsbeauftragter) für die Kontrolle und Instandhaltung der Verkehrswege und Zugänge benannt?
	□
	□

	18.
	Sind die Beschäftigten angewiesen, in den Verkehrswegen keine Gegenstände (Werkzeug, Kabelrollen) zu lagern oder sie auch nur für kurze Zeit dort abzulegen?
	□
	□

	19.
	Sind die Beschäftigten angewiesen, Stolperfallen und ähnliche Gefahrenstellen (z. B. wackelige Geländer, schadhafte Leitern) sofort ihrem Vorgesetzten zu melden?
	□
	□

	Persönliche Schutzausrüstungen

	20.
	Sind für alle Beschäftigten die notwendigen Persönlichen Schutzausrüstungen in den passenden Größen vorhanden und sind sie angewiesen, diese ordnungsgemäß zu benutzen?
	□
	□

	21.
	Wird die Einhaltung dieser Anordnung von den Vorgesetzten kontrolliert und ggf. durchgesetzt?
	□
	□
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